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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Arbeitsräume beeinflussen die Arbeitsleistung von Menschen. 

Raumaufteilung, Platz, Licht, Farben und Klima – der Raum 

fördert Produktivität oder hemmt sie. Wer alle Möglichkeiten 

seines Unternehmens nutzen will, legt Wert auf gut gestaltete 

Arbeitsräume und Gebäude. 

Eine Gefährdungsbeurteilung hilft dem Unternehmer und auch 

dem Planer, die Arbeitsstätte systematisch so zu gestalten, 

dass die funktionalen Anforderungen erfüllt sind und eine stö-

rungsfreie und effiziente Nutzung der Arbeitsstätte gewährleis- 

tet ist. Dies ist nach der Arbeitsstättenverordnung (§ 3) auch 

vorgeschrieben. 

Die Verpflichtung zur Erstellung einer Gefährdungsbeurtei-

lung nach § 3 Arbeitsstättenverordnung obliegt grundsätzlich 

dem Arbeitgeber/Unternehmer. Fehlen ihm dazu die entspre-

chenden Fachkenntnisse, muss er sich fachkundig – zum Bei-

spiel durch den Planer oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit 

– beraten lassen.

Der Arbeitgeber/Unternehmer muss also analysieren, ob die 

Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und Betreiben von 

Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. 

Auf dieser Grundlage kann der Arbeitgeber/Unternehmer ge-

meinsam mit dem Planer entsprechend den jeweiligen Risiken 

Gestaltungsmaßnahmen entwickeln und umsetzen.

Arbeitsstätten sicher planen und gestalten – 
mit Gefährdungsbeurteilung

www.vbg.de/arbeitsstaetten

Auf der VBG-Onlineseite zum Thema Arbeitsstätten fin-

den Sie neben einer systematischen und umfassenden 

Gefährdungsbeurteilung einen Leitfaden zur Einrichtung 

und zum Betrieb von Arbeitsstätten sowie viele Praxishil-

fen und detaillierte Fachinformationen. 

Die Onlineseite richtet sich an Planer, Fachkräfte und Un-

ternehmer. 

Ab Seite 18 finden Sie einige weitere Informationen zur 

Onlineseite.
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Arbeitsstätten effektiv, sicher und gesundheitsgerecht  
betreiben

Diese Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsstätten ist ein Muster 

mit Grundlagenthemen einer Gefährdungsbeurteilung für Ar-

beitsstätten. Eine systematische und umfassende Gefährdungs-

beurteilung zum Thema Arbeitsstätten finden Sie auf der VBG-

Onlineseite www.vbg.de/arbeitsstaetten.

Diese Gefährdungsbeurteilung ist ein standardisiertes Muster, 

das Sie auf Ihre Arbeitsstätte anpassen müssen – also zum Bei-

spiel um spezielle Gefährdungen und Maßnahmen in Ihrem Be-

trieb ergänzen.

Diese Beurteilung der Arbeitsbedingungen bezieht sich aus-

schließlich auf die Benutzung vorhandener Arbeitsstätten. Für 

die Sanierung, den Um-und Neubau sind die Checks für Bau-

herren zu verwenden, die Sie ebenfalls auf der VBG-Onlineseite 

www.vbg.de/arbeitsstaetten finden.

Muster einer Gefährdungsbeurteilung für  
Arbeitsstätten – Grundlagenthemen

Gebäude: 

Gefährdungsbeurteilung durchgeführt von:

Datum:

Unterschrift: 

Die VBG-Fachinformation „Arbeitsstätten sicher planen und 

gestalten – Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsstättenver-

ordnung – eine Hilfe für die Praxis“ versetzt Sie in die Lage, 

mögliche Gefährdungen, Belastungen und Beeinträchtigun-

gen beim Betreiben von Arbeitsstätten frühzeitig zu erkennen, 

Risiken einzuschätzen und entsprechende Verbesserungs-

maßnahmen sowie Wirkungskontrollen einzuleiten. Nach der 

Arbeitsstättenverordnung und diversen anderen Verordnun-

gen sind Sie zu einer Beurteilung der Arbeitsbedingungen/

Gefährdungsbeurteilung verpflichtet. Das vorliegende Muster 

entspricht der im Arbeitsschutzgesetz und anderen Vorschrif-

ten geforderten Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefähr-

dungsbeurteilung). Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

ist zu dokumentieren.
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Verkehrswege im Gebäude

Mögliche Gefährdungen: 
Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken; bewegte Transport-

mittel, bewegte Arbeitsmittel; unkontrolliert bewegte Teile; 

Absturz; ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsum-

gebungsbedingungen – räumliche Enge; unzureichende Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Ziel: 
Die Gestaltung der Verkehrswege beeinflusst die Art, wie sich 

Personen im Gebäude bewegen. Eine gute Qualität der Verkehrs-

wege spart Zeit und hilft Störungen und Unfälle zu vermeiden –  

Sturz- und Stolperunfälle stehen immer noch an erster Stelle  

aller Arbeitsunfälle.

Maßnahmen: 
Wir haben mögliche Belastungen und Risiken durch die Gestal-

tung der Verkehrswege eingeschätzt und entsprechende Maß-

nahmen festgelegt

Was tun? Risiken/
Handlungsbedarf

 Ja Nein

Risiken/
Handlungsbedarf

Aktivitäten/Maßnahmen

durch bis

Die Verkehrswege sind ausreichend breit.

Bis 5 Benutzer 0,87 m, bis 20 Benutzer 1 m

Fußböden sind rutschhemmend ausgeführt. Dazu ist die durch 

die Benutzung zu erwartende Rutschgefahr ermittelt, die ent-

sprechende Rutschhemmungs-Bewertungsgruppe festgelegt 

und ein geeigneter Bodenbelag ausgewählt.

Auf Verkehrswegen – auch auf Treppen – in Gebäuden sind  

keine Stolperstellen vorhanden.

Als Stolperstellen gelten Höhenunterschiede von mehr als 4 mm.  

Das gilt zum Beispiel auch für Schwellen in Türen, auf dem Boden lie-

gende bewegliche elektrische Leitungen. Die Leitungen können durch 

Kabelbrücken gesichert werden.

1. Verkehrsflächen in Gebäuden

Gefährdungsbeurteilung für den Betrieb von 
folgenden Bereichen

©
 V

B
G

/B
C

 G
m

b
H



5

Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Die Verkehrswege – auch Treppen – sind nicht zugestellt.

Die Verkehrswege – auch Treppen – sind nicht verschmutzt oder 

mit Flüssigkeiten bedeckt. Sie werden regelmäßig gereinigt.

Verkehrswege mit der Gefahr des Hinunterfallens oder Hinein-

stürzens zwischen 0,20 m und 1,0 m Höhe sind mit einer Um-

wehrung versehen.

Zum Beispiel Geländer, Brüstungen. Bei Absturzhöhen an Verkehrswe-
gen zwischen 1,00 m und 12,00 m sind Geländer von ≥ 1,0 m Höhe vor-
handen.

Geländer und Brüstungen weisen keine Mängel auf.

Bediengänge – zum Beispiel Zugänge zu Heizungen – sind  

mindestens 0,50 m breit.

Türen und Tore besitzen keine Quetschstellen an den Betäti-

gungsorganen. Ihre Rahmen bilden keine Stolperstellen –

zum Beispiel Angleichung durch Schrägen. Ganzglastüren  

bestehen aus bruchsicheren, lichtdurchlässigen Werkstoffen, 

sogenannten Sicherheitsgläsern.

Zum Beispiel Verbund-Sicherheitsglas (VSG) sowie lichtdurchlässige 
Kunststoffe mit vergleichbaren Sicherheitseigenschaften. Gläser mit ein-
gegossenen Drähten sind keine Sicherheitsgläser.

Türen, die zu mehr als drei Vierteln ihrer Fläche aus einem 

durchsichtigen Werkstoff bestehen, sind so gekennzeichnet, 

dass sie deutlich von allen Nutzern – zum Beispiel auch Kindern 

– wahrgenommen werden können.

 

Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug ist in Abhängigkeit  

der Nutzung des Unternehmens ausreichend – mindestens  

1,50 m x 1,50 m.

 Ja Nein durch bis

Informationen und Praxishilfen unter www.vbg.de/arbeitsstaetten – Beispiele

  Fachinfoblatt „Stolperstellen und Ebenheit des Fußbodens“

  Fachinfoblatt „Anforderungen an Bodenbeläge – Hinweise“

  Fachinfoblatt „Bodenbeläge – Fußbodenmaterial“

  Fachinfoblatt „Rutschhemmung von Fußböden – Einführung“

Wirkungskontrolle am:                                     durch:
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Die Treppe besitzt ausreichend große, ebene, rutschhemmende 

und tragfähige Stufen in gleichmäßigen, mit dem menschlichen 

Schrittmaß übereinstimmenden Abständen.

Innerhalb eines Treppenlaufes ist nach höchstens 18 Stufen ein 

Zwischenpodest (Treppenabsatz) angeordnet.

Die Trittflächen von Treppen sind in Bereichen, in denen mit 

Rutschgefahr zu rechnen ist, entsprechend rutschhemmend 

ausgeführt.

Die freien Seiten von Treppen, Treppenabsätzen und Treppenöff-

nungen sind ab mehr als drei Stufen gegen Absturz gesichert. 

Zum Beispiel Geländer ≥ 1,00 m hoch (bei über 12,00 m Absturzhöhe:  
≥ 1,10 m).

Die Handläufe sollen dem Benutzer einen sicheren Halt bieten 

und sind so geformt, dass keiner mit seiner Kleidung hängen 

bleiben kann.

Was tun? Risiken/
Handlungsbedarf

 Ja Nein

Risiken/
Handlungsbedarf

Aktivitäten/Maßnahmen

durch bis

Mögliche Gefährdungen: 
Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken; Absturz

Ziel: 
Gut gestaltete Treppen ermöglichen eine sichere Nutzung und 

eine Reduzierung von Unfällen und Störungen. 

Maßnahmen: 
Wir haben mögliche Gefährdungen und Risiken bei Treppen ein-

geschätzt und entsprechende Maßnahmen festgelegt.

Wirkungskontrolle am:                                     durch:

©
 V

B
G

/B
C

 G
m

b
H

Informationen und Praxishilfen unter www.vbg.de/arbeitsstaetten – Beispiele

  Checkliste „Planung/Sanierung von Treppen“

  Fachinfoblatt „Treppen – Stufenabmessungen und -gestaltung“

  Fachinfoblatt „Treppen – Geländer und Handläufe“

  Fachinfoblatt „Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und betrieblichen Verkehrs-  

 wegen mit Rutschgefahr“
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Mögliche Gefährdungen:
Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken; bei Brandgefahr un-

zureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Ziel: 
Fluchtwege und Notausgänge ermöglichen den Personen im Ge- 

bäude, das Gebäude im Notfall schnell zu verlassen und sie 

ermöglichen Rettungskräften, schnell zu den Gefahrstellen zu 

gelangen.

Maßnahmen: 
Wir haben mögliche Gefährdungen und Risiken bei Fluchtwegen 

und Notausgängen eingeschätzt und entsprechende Maßnah-

men festgelegt.

Was tun? Risiken/
Handlungsbedarf

 Ja Nein

Risiken/
Handlungsbedarf

Aktivitäten/Maßnahmen

durch bis

Die Länge von Fluchtwegen ist begrenzt. 
Abhängig von der Gefährdung im Raum: in normalen Arbeitsräumen  
35 m; in brandgefährdeten Räumen ohne selbsttätige Feuerlöschein- 
richtungen 25 m

 
Die Fluchttüren schlagen in Fluchtrichtung auf.

Die Fluchtwege und Notausgänge sind gekennzeichnet.

Es ist sichergestellt, dass die Fluchtwege und Notausgänge nicht 

zugestellt sind.
Zum Beispiel Arbeitsanweisung; Verbotszeichen „Nichts abstellen oder 
lagern“ an der Außenseite

Es ist sichergestellt, dass die Notausgänge nicht abgeschlossen 

sind.

Notausgänge und Fluchttüren sind so eingerichtet, dass sie je-

derzeit von innen ohne fremde Hilfsmittel leicht geöffnet werden 

können. Dies gilt auch für Automatiktüren und verschließbare 

Türen und Tore.

Zum Beispiel werden Panikschlösser, Panikstangen, elektrische Verrie-
gelungen oder ähnliche Systeme verwendet.  
Entriegelungshebel beziehungsweise -knöpfe zur Handbetätigung von auto-
matischen Türen sind so angebracht, dass sie gut erreicht werden können.

Es ist ein Flucht- und Rettungsplan erstellt.

Eine Sicherheitsbeleuchtung ist vorhanden.

Wirkungskontrolle am:                                     durch:
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Informationen und Praxishilfen unter www.vbg.de/arbeitsstaetten – Beispiel

  Checkliste „Optische Sicherheitsleitsysteme“
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

2. Arbeitsplätze in Gebäuden

Gefährdungsbeurteilung für den Betrieb von  
folgenden Bereichen:

Was tun? Risiken/
Handlungsbedarf

 Ja Nein

Risiken/
Handlungsbedarf

Aktivitäten/Maßnahmen

durch bis

Arbeitsräume

Mögliche Gefährdungen/Belastungen: 
Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken; Quetsch-, Scher- und 

Stoßstellen; elektrischer Schlag; ungenügend gestaltete Arbeits-

platz- und Arbeitsumgebungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, 

Klima, räumliche Enge; Beleuchtung, Licht; unzureichende Be-

wegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Ar-

beitsplatzes; Haltungsarbeit (Zwangshaltung)

Ziel:
Fachgerecht gestaltete Arbeitsräume ermöglichen ein sicheres, 

gesundheitsgerechtes und produktives Arbeiten.

Maßnahmen: 
Wir haben mögliche Gefährdungen, Belastungen und Risiken 

durch die Gestaltung der Arbeitsräume eingeschätzt und ent-

sprechende Maßnahmen festgelegt.

Bei der Planung der Arbeitsräume wird analysiert, welche räum-

lichen Voraussetzungen benötigt und welche Arbeitsaufgaben in 

den Räumen ausgeführt werden. Auf dieser Basis wird ein Ar-

beitsplatzkonzept, ein Raumfunktionskonzept und ein Bürokon-

zept entwickelt.

Praxishilfen und die Beratung der VBG nutzen.

Arbeitsräume besitzen eine ausreichende Grundfläche.

Fläche je Arbeitsplatz: nicht weniger als 8,00 m2 bis 10,00 m2. In Groß-
raumbüros (≥ 400,00 m2) ist die Störwirkung größer als in kleinen Räu-
men; deswegen sollte die Fläche pro Arbeitsplatz 12,00 m2 bis 15,00 m2 
betragen.
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Die Arbeitsräume besitzen in Abhängigkeit von der Größe ihrer 

Grundfläche eine ausreichende lichte Höhe.

Bis 50 m2 > Höhe 2,50 m; 50 m2 bis 100 m2 > Höhe 2,75 m

Die Größe des notwendigen Luftraumes ist in Abhängigkeit 

von der Art der körperlichen Beanspruchung und der Anzahl 

der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen 

bemessen.

Bei überwiegend sitzender Tätigkeit werden 12,00 m3, bei überwiegend 
nicht sitzender Tätigkeit 15,00 m3 empfohlen.

Jeder Arbeitsplatz besitzt eine ausreichende freie Bewegungs-

fläche.

Bewährt hat sich eine freie unverstellte Fläche von mindestens 1,50 m2. 
Sie soll an keiner Stelle weniger als 1,00 m tief sein (Benutzerfläche).

Es sind ausreichende Funktionsflächen für Fenster und Türen, 

bewegliche Teile an Arbeitsmitteln und Möbeln vorgesehen, 

um diese ungehindert öffnen zu können. Quetsch-, Scher- und 

Stoßstellen entstehen nicht, Sicherheitsabstände vor Möbel-

auszügen sind einplant.

Die Elektroinstallationen sind den Arbeitsanforderungen ent-

sprechend eingeplant und ermöglichen eine Energieversor-

gung, die die Arbeitsabläufe und den Verkehr im Arbeitsraum 

nicht behindert sowie eine sichere Reinigung der Arbeitsräume 

zulässt.

Bei Neuinstallation besitzen Endstromkreise Fehlerstromschutzein-
richtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA, es 
sei denn, es ist eine ständige Überwachung und Instandhaltung durch 
eine Elektrofachkraft sichergestellt.

 Ja Nein durch bis

Wirkungskontrolle am:                                     durch:

Informationen und Praxishilfen unter www.vbg.de/arbeitsstaetten – Beispiele

  BGI 5050 „Büroraumplanung“

  Planungstool „Büroraumgestaltung“

  Fachinfoblatt „Anforderungen an elektrische Installationen“

  Fachinfoblatt „Energieeffizienz“
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Es wird analysiert, welche Fenster und Sichtverbindungen erfor-

derlich sind, um die Arbeitsaufgaben im Gebäude sicher und er-

gonomisch realisieren zu können und um vor Lärm und anderen 

Einwirkungen geschützt zu sein.

Die Flächen von Fenstern, die als Sichtverbindung vorgesehenen 

sind, sind ausreichend groß.

Das Verhältnis von lichtdurchlässiger Fenster-, Tür- oder Wandfläche 
beziehungsweise Oberlichtfläche zur Raumgrundfläche beträgt mindes-
tens 1:10 (entspricht circa 1:8 Rohbaumaße).

Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen lassen sich von 

den Beschäftigten sicher öffnen, schließen, verstellen und arre-

tieren.

Zum Beispiel durch gegen Herabfallen gesicherte Kipp- und Schwing-
flügel; Öffnungsbegrenzungen bei Schwingflügeln; Sperrsicherung an 
Dreh-Kipp-Beschlägen; Vorrichtungen an Schiebefenstern, durch die der 
Schließvorgang so abgebremst wird, dass Personen nicht eingeklemmt 
werden können.

Mögliche Gefährdungen/Belastungen: 
Klima – zum Beispiel Hitze, Kälte, unzureichende Lüftung; Blen-

dung, Reflektionen; Lärm; Absturz

Fenster beeinflussen das Wohlempfinden der Personen und för-

dern ausreichende Sehverhältnisse für die Arbeit.

Maßnahmen: 
Wir haben mögliche Gefährdungen, Belastungen und Risiken 

durch die Gestaltung der Fenster eingeschätzt und entsprechen-

de Maßnahmen festgelegt.

Was tun? Risiken/
Handlungsbedarf

 Ja Nein

Risiken/
Handlungsbedarf

Aktivitäten/Maßnahmen

durch bis
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

 Ja Nein durch bis

Unabhängig von der Brüstungshöhe ist auch bei Fenstern eine 

Ab- und Durchsturzsicherung von 1,00 m Höhe – beziehungs-

weise ab 12,00 m Absturzhöhe von 1,10 m Höhe – vorhanden.

Fenster und Oberlichter können ohne Gefährdung der Reini-

gungskräfte und anderer Personen gereinigt werden.

Zum Beispiel begehbare Fensterbretter in Verbindung mit Absturzsi-
cherungen, Anschlagpunkte für Absturzsicherungen des Gebäuderei-
nigers.

Bei Glasfassaden und Glasdächern sind Fassadenbefahranla-

gen oder Reinigungsbrücken vorhanden beziehungsweise ver-

gleichbare Einrichtungen.

Fenster, die als Notausgänge vorgesehenen sind, haben min-

destens im Lichten eine Breite von 0,90 m und eine Höhe von 

1,20 m. Fensterbänke sind begehbar, wenn sie mindestens 

0,25 m breit sind und eine Verkehrslast an ungünstigster Stelle 

von 1,5 kN aufnehmen können. Gegebenenfalls sind Steighil-

fen vorhanden.

Kraftbetätigte Fenster sind sicherheitstechnisch einwandfrei 

ausgeführt.

Zum Beispiel Sicherung von Quetsch- und Scherstellen an Haupt-
schließkanten, zwischen Flügeln und festen Teilen der Umgebung und 
an Flügeln; Sicherung der Flügel gegen unbeabsichtigtes Verlassen der 
Führungen.

Es wird festgelegt, welche Art der Sonnenschutzvorrichtung 

geeignet ist.

Zum Beispiel außen liegender Sonnenschutz, in die Fenster integrier-
ter Sonnenschutz, innen liegender Sonnenschutz oder eine Kombinati-
on der Einrichtungen.

Wirkungskontrolle am:                                     durch:

Informationen und Praxishilfen unter www.vbg.de/arbeitsstaetten – Beispiele

  Fachinfoblatt „Kraftbetätigte Fenster“

 Formblatt A zur Ermittlung der Kennwerte für den Blendschutz für Sonnenschutzvorrichtungen aus Geweben und Folien

  Formblatt B zur Berechnung des Kennwertes für den sommerlichen Wärmeschutz

  Formblatt C zur Entscheidung über die Einbaulage der Sonnenschutzvorrichtungen
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Mögliche Gefährdungen/Belastungen: 
Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbe-

dingungen – zum Beispiel Lärm, Klima; Beleuchtung, Licht

Ziel: 
Eine ausreichende und geeignete Beleuchtung fördert die Kon-

zentrations- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten. Durch 

Lärm bei der Arbeit können Konzentration und Sprachverständi-

gung beeinträchtigt werden. Lärm kann zu psychischen Fehlbe-

anspruchungen sowie zur Zunahme der Fehlerhäufigkeit führen. 

Deswegen sollten bei der Gestaltung der Räume die Lärmeinwir-

kungen bei der Arbeit berücksichtigt werden.

Maßnahmen: 

Wir haben mögliche Gefährdungen, Belastungen und Risiken 

durch Beleuchtung, Klima und Lärm eingeschätzt und entspre-

chende Maßnahmen festgelegt.

Was tun? Risiken/
Handlungsbedarf

 Ja Nein

Risiken/
Handlungsbedarf

Aktivitäten/Maßnahmen

durch bis

Es wird untersucht, welche Anforderungen die Beleuchtung in 

Arbeitsräumen und Verkehrswegen erfüllen muss, um die Ar-

beitsaufgaben funktionsgerecht zu realisieren und um das Ge-

bäude und die Einrichtungen sicher benutzen zu können.

Die Verkehrswege und Arbeitsräume sind mit der jeweils geeig-

neten Beleuchtungsstärke ausgeleuchtet.

Fachinfoblatt „Empfehlungen für Beleuchtungsstärken“ nutzen.

Die Räume sind so gestaltet, dass die Raumtemperatur ange-

nehm ist.

Zum Beispiel Sitzen, leichte Arbeit + 20 °C, mittelschwere Arbeit  
+ 19 °C; Stehen und/oder Gehen, leichte Arbeit + 19 °C; mittelschwere 
Arbeit + 17 °C; schwere Arbeit + 12 °C.
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

 Ja Nein durch bis

Bei möglichen Temperaturen > 26 °C sind spezielle Maßnah-

men getroffen.

Zum Beispiel effektive Steuerung des Sonnenschutzes; effektive Steu-
erung der Lüftungseinrichtungen; Reduzierung der inneren thermi-
schen Lasten.

Arbeitsräume sind so gestaltet, dass die Schallausbreitung 

nach den in der Praxis bewährten Regeln der Lärmminderungs-

technik vermindert wird.

Zum Beispiel durch bauliche Schutzmaßnahmen wie: Schalldämmung 
von Fenstern; Luftschalldämmung – zum Beispiel durch schallabsor-
bierend ausgeführte Decken, Wände und Türen, Anschlüsse der flan-
kierende Bauteile; schwingungsisolierende Befestigung von Armatu-
ren, Rohrleitungen und Bauteilen – zum Beispiel Auflager von Treppen; 
Trittschallschutz; lärmarme Anlagen – zum Beispiel lärmarme Brenner/
Kessel-Kombinationen, geräuscharme Bürotechnik; Möbel mit schall-
absorbierenden Oberflächen und Bauteilen; spezielle Schallabsorpti-
onskörper

Wenn in Arbeitsräumen Lärmbereiche vorhanden sind – Lärmexposi-
tionspegel ≥ 85 dB(A) – sind besondere Anforderungen an die Lärm-
dämpfung durch Türen, Wände und Fenster zu anderen Räumen zu 
berücksichtigen.

In Arbeitsstätten wird der Lärmexpositionspegel so niedrig  

gehalten, wie es nach Art des Betriebes möglich ist.

Zum Beispiel bei überwiegend geistigen Tätigkeiten 55 dB(A); bei ein- 
fachen oder überwiegend mechanisierten Bürotätigkeiten und ver-
gleichbaren Tätigkeiten 70 dB(A); in Pausen-, Bereitschafts-, Liege- 
und Sanitätsräumen 55 dB(A).

Wirkungskontrolle am:                                     durch:

Informationen und Praxishilfen unter www.vbg.de/arbeitsstaetten – Beispiele

  Fachinfoblatt „Empfehlungen für Beleuchtungsstärken“

  Fachinfoblatt „Freie Lüftung – Luftgeschwindigkeiten und Lüftungsquerschnitte“

  Fachinfoblatt „Akustik in Call Centern“



14

Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Hier finden Sie eine Auswahl von Daten und Fakten zur Planung 

und Gestaltung von Arbeitsstätten. Die genannten Werte sind 

als Empfehlungen zu verstehen, die sich in der Praxis bewährt 

ha ben. 

 

Auf der VBG-Onlineseite zum Thema Arbeitsstätten unter  

www.vbg.de/arbeitsstaetten fin den Sie zu weiteren Planungs-

bereichen konkrete Empfehlungen.
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

– in Abhängigkeit von der maximalen Benutzeranzahl –

Bei der Ermittlung der Zahl der Benutzer sind Besucher,  

Kunden, Spitzen bei Schichtwechsel, ... einzubeziehen.

   Verkehrswege, Treppen, die als  

   Fluchtwege genutzt werden 

Bis 5 Benutzer  0,875

Bis 20 Benutzer  1,00

Bis 200 Benutzer  1,20

Bis 300 Benutzer  1,80

Bis 400 Benutzer  2,40

Je 200 Personen  1,20

Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig. 

Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht mehr  

als 2,40 m betragen. Die länderspezifischen Regelungen  

beachten.

 Die lichte Mindesthöhe über den Verkehrswegen und  

 Treppen soll 2,00 m betragen.

 Geländerhöhen sind ≥ 1,00 m hoch (bei über 12 m  

 Absturzhöhe: ≥ 1,10 m).

*Siehe Anmerkung in der BGR 181 „Fußböden in Arbeitsräumen und  
 Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“©

 V
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R = Bewertungsgruppe der Rutschgefahr (R-Gruppe)

V = Verdrängungsraum mit Kennzahl für das Mindestvolumen

Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche *

Eingangsbereiche, innen* R 9 

Eingangsbereiche, außen R 11 oder 

  R 10 V 4

Sanitärräume – zum Beispiel  

Toiletten, Umkleide- und  

Waschräume  R 10 

 

Kaffee- und Teeküchen  R 10 

Speiseräume, Kantinen 

Bedienungs-, Serviergänge R 9 

 

Geldinstitute

Schalterräume  R 9 

 

Parkbereiche

Hoch- und Tiefgaragen* R 10  

Hoch- und Tiefgaragen  

mit Witterungseinfluss  R 11 oder 

  R 10 V 4  

Parkflächen im Freien  R 11 oder 

  R 10  V 4 

Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen

Gehwege  R 11 oder 

  R 10  V 4
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Normale Arbeitsräume 35,00 m

Für brandgefährdete Räume mit 

selbsttätigen Feuerlöscheinrichtungen 35,00 m

Für brandgefährdete Räume ohne 

selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen 25,00 m

Für giftstoffgefährdete und 

explosionsgefährdete Räume 20,00 m

Für explosivstoffgefährdete Räume 10,00 m

 Empfohlene Fläche je Arbeitsplatz einschließlich  

 allgemein üblicher Möblierung und anteiliger Verkehrs- 

 flächen beträgt im Mittel nicht weniger als 8,00 m2  

 bis 10,00 m2. 

 Freie Bewegungsfläche je Arbeitsplatz mindestens  

 1,50 m2 – an keiner Stelle weniger als 1,00 m tief.

 

 Bis 50 m2 2,50 m

 50–100 m2 2,75 m

 100–2000 m2 3,00 m

 Über 2000 m2 3,25 m

Arbeitsräume

Überwiegende   Arbeitsschwere
Arbeitshaltung 

                                                         

Sitzen + 20 °C + 19 °C –

Stehen und/oder Gehen + 19 °C + 17 °C + 12 °C

 Luftgeschwindigkeit sollte 0,10 m/s 

 bis 0,15 m/s nicht überschreiten.

 Empfohlene Luftwechselraten:

 –  20–40 m3/h Person bei überwiegend sitzender Tätigkeit

 –  40–60 m3/h Person bei überwiegend  nicht sitzender  

      Tätigkeit

 –  Über 65 m3/h Person bei schwerer  körperlicher Arbeit
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Beleuchtung

  
  2,30 2,40 2,50

90o 6,50 6,00 5,50

Bis 45o 3,50 3,25 3,00
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Art des Innenraumes  Mindestwert der

Lagerräume mit Leseaufgaben  200 

Kantinen  200 

Pausenräume  200 

Umkleideräume  200 

Waschräume, Toilettenräume 200 

Verkehrswege in Gebäuden 

Verkehrsflächen und Flure 50

Verkehrsflächen und Flure mit 

Fahrzeugverkehr  150

Treppen, Fahrtreppen, Fahrsteige, 

Aufzüge 100 

Büros und büroähnliche Arbeitsbereiche 

Büroräume  500 

Großraumbüros* 

 hohe Reflexion  750 

 mittlere Reflexion  1000 

Technisches Zeichnen 

(Handzeichnen)  750 

Konferenz- und 

Besprechungsräume* 500 

Warte- und Aufenthaltsräume  200 

Räume für Datenverarbeitung  500 

Empfangstheke, Schalter, 

Portiertheke  300

Haustechnik

Energieversorgung und -verteilung  200

Verkehrswege im Außenbereich

Toranlagen  50

Fußgänger-Passagen, 

Fahrzeug-Wendepunkte, 

Be- und Entladestellen* 50

Laderampen 150

Treppen auf Bahnhöfen kleiner 

und mittlerer Größe* 50

*Empfehlung gemäß DIN 12464
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Auf der VBG-Onlineseite „Arbeitsstätten sicher planen und 

gestalten“ fi nden Planer und Unternehmer weitere detaillierte 

Informationen, Tipps und Praxishilfen zur Gestaltung von Ar-

beitsstätten. Inhalte sind unter anderem:

Die VBG-Onlineseite www.vbg.de/arbeitsstaetten

Im Leitfaden erhalten Planer, Unternehmer und Fachkräft e 

Hinweise und Tipps, was sie bei der Gestaltung von Arbeits-

räumen berücksichtigen sollten, damit die Menschen produk-

tiv und gerne arbeiten. Die Informationen können sowohl für

die Planung von Neubauten oder Sanierungen,

als auch für die Gestaltung vorhandener Räume und 

Gebäude

genutzt werden.

1. Verkehrsflächen in Gebäuden 

2. Arbeitsplätze in Gebäuden 

3. Funktionsbereiche in Gebäuden 

4. Haustechnik 

5. Allgemeine bauliche Aspekte 

6. Außenbereich
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Auf der Onlineseite fi nden Sie Gefährdungsbeurteilungen 

zu folgenden weiteren Themen:

Empfang/Foyer

Beleuchtung

Türen und Tore

Besprechungsräume

Pausenraum und Teeküche

Lagerraum

EDV-Raum

Sanitärraum

Umkleideraum

Garage

Klimaanlage

Heizräume

Verkehrswege im Freien

Laderampen

Steigleitern/Steigeisengänge
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Arbeitsstätten sicher planen und gestalten

Checklisten

Auf der Onlineseite fi nden sich rund 50 Fachinfoblätter mit 

Hintergrundinformationen zu einzelnen Aspekten rund um 

die Arbeitsstätte. Hier drei Beispiele:

Planer und Bauherren fi nden auf der 

Onlineseite eine Vielzahl von Checklisten 

zur Planung von Arbeitsstätten, die Anre-

gungen geben und helfen, die Arbeitsstät-

te eff ektiv, sicher, gesundheitsgerecht zu 

gestalten.



www.vbg.de

Deelbögenkamp 4



VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Wir sind für Sie da!

Für Sie vor Ort – 
die VBG-Bezirksverwaltungen:

Bergisch Gladbach
 

Berlin

Bielefeld
 

Dresden

Duisburg

 

Erfurt

Hamburg

 

Ludwigsburg

Mainz

 

München

 

Würzburg

 

BG-Akademien für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz:

Akademie Dresden

Akademie Gevelinghausen

Akademie Lautrach

Akademie Storkau

Akademie Untermerzbach

Erfurt

Akademie
DresdenAkademie

Geveling-
hausen

Akademie
Lautrach

Akademie
Storkau

Berlin

Hamburg

Duisburg

Bergisch
Gladbach

Ludwigsburg

Mainz

München

Bad Reichenhall

Dresden

Bielefeld

Akademie
UntermerzbachWürzburg

Klinik für Berufskrankheiten

Prüfung und Zertifizierung von 
Arbeitsmitteln der Bereiche 
Arbeitsmöbel und Wertesicherung:

www.vbg.de

Online-Geschäftsstelle: 
Callcenter der VBG:
Notfall-Hotline für Arbeitnehmer im Auslandseinsatz:  

So finden Sie Ihre VBG-Bezirksverwaltung:  
www.vbg.de/kontakt aufrufen und die Postleitzahl Ihres Unternehmens eingeben.

Seminarbuchungen:
online:
telefonisch in Ihrer VBG-Bezirksverwaltung: 

Service-Hotline für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: 

Bei Beitragsfragen:


